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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist, 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Fachklinik für Sucht-
kranke“ wird im Westen und Süden vom Luzinweg und im Norden von der im Bau befindli-
chen Straße Am Schmalen Luzin begrenzt. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Wohn- und Pflegezentrum Luzinweg“ umfasst den 
bebauten Teil der ehemaligen Fachklinik für Suchtkranke, Luzinweg 51. 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 2 umfasst die Gemarkung Feldberg, Flur 1, Flurstücke 94/3, 94/15, 105/3, 105/9, 106/3 
und 106/9 mit einer Gesamtfläche von 1,6 ha. 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Die Luzinklinik ist seit dem Frühjahr 2018 geschlossen. 
Angestrebt wird nun eine Nutzungsänderung der „Fachklink für Suchtkranke“ in „Ambulant 
betreute Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen“. 
Die bestehenden Gebäude werden erhalten. Sie werden umgebaut und umgenutzt. Vom 
Vorhabenträger sind derzeit keine Neubauten geplant, mit dem Verfahren sind dennoch bau-
liche Entwicklungspotenziale zu sichern. 
Für die geplanten Bauvorhaben ist eine Änderung des wirksamen Bebauungsplans erforder-
lich. 
Die Kosten des Verfahrens sind durch den Vorhabenträger zu tragen. Hierzu ist ein städte-
baulicher Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger abzuschließen. 
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2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Wohn- 
und Pflegezentrum Luzinweg“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durch-
geführt.  
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 werden 
16.347 m² allgemeine Wohngebiete festgesetzt, was bei Grundflächenzahlen von 0,4 6.539 
m² zulässige Grundfläche ergibt. Damit trifft § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer UVP-Pflicht unterliegen. 
 
Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA) DE 2547-471 „Feldberger 
Seenlandschaft und Teile des Woldegker Hügellandes“ beträgt 130 m. Das nächstgelegene 
GGB DE 2646-304 „Schmaler Luzin, Zansen und Carwitzer See“ ist vom Standort 140 m ent-
fernt. Die Umnutzung der ehemaligen Luzinklinik in Seniorenwohngemeinschaften verur-
sacht keine erheblichen Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete. 
 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Abs. 1 wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich.  
 
Aufstellungsbeschluss  
Am 06.07.2023 wurde von der Gemeindevertretung der Beschluss zur Aufstellung der 1. Än-
derung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Wohn- und Pflegezentrum Luzin-
weg“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ………………. im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt und Bürgerzeitung der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft KIEK RIN Nr. 
………………. bekanntgemacht. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom ………………. beim Amt für Raumord-
nung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte zur Anzeige gebracht. Die Grunds-
ätze, Ziele und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung wurden der 
Gemeinde durch die Schreiben vom ………………. mitgeteilt. 
 
Auslegungsbeschluss 
Der Bebauungsplanentwurf wurde am 10.10.2024 von der Gemeindevertretung als Grund-
lage für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 befindet sich südöst-
lich des Altstadtkernes von Feldberg, östlich der Bahnhofstraße und westlich des Schmalen 
Luzins. 
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3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Planbereich der 1. Änderung ist bebaut.  
 
Abbildung 1: Luftbild mit Plangeltungsbereich 

 
Quelle: https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php, Abruf am 18.06.2024 

 
Das Hauptgebäude der ehemaligen Klinik ist 2-geschossig und im südlichen Teil einge-
schossig. Hier befinden sich Büroräume der PflegeSonne GmbH, ein ambulanter Pflege-
dienst und die Küche Feldberg der AWO MST, die täglich 200 Essen kocht und Schulen, 
Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen und Privathaushalte versorgt. 
Im Osten befinden sich drei ehemalige Patientenhäuser, die 2-geschossig sind und heute als 
Wohngebäude des Senioren-Wohnparks der PfegeSonne GmbH genutzt werden. 
Das eingeschossige ehemalige Therapiegebäude im Norden der Anlage ist derzeit unge-
nutzt. 
 



Gemeinde Feldberger Seenlandschaft  Oktober 2024 
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8 

Im Norden und Südwesten grenzen Wohngebiete an den Plangeltungsbereich an. Wobei im 
Nordosten noch Erschließungsarbeiten laufen und die Bebauung mit Wohnhäusern erst be-
gonnen hat (Bebauungsplan Nr. 3a „Am Schmalen Luzin“. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung wird durch den Luzinweg verkehrlich und technisch er-
schlossen. Die im Bau befindliche Straße Am Schmalen Luzin tangiert den Plangeltungsbe-
reich im Norden. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark „Feldberger Seenlandschaft“.  
Im Osten schließt eine Grünfläche an. Die Maßnahmenflächen und als Ausgleich festgesetzt 
Baumpflanzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 liegen außerhalb des 
Plangeltungsbereichs der 1. Änderung. Die vorhandene Hecke und der Teich im Norden so-
wie die vorhandenen Freiflächen des Baugrundstückes können unverändert erhalten bleiben, 
bei der geplanten Umnutzung des Geländes. 
Der Planbereich befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
 

 
 
3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke befinden sich im Eigentum des Vorhabenträgers. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung ist durch die Lage im wirksamen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 2 Baurecht für eine Klinik vorhanden. Die geplante Nutzung für ambulant 
betreute Wohngruppen ist jedoch nicht möglich, so dass die 1. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 2 erforderlich ist. 
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 liegt die Ge-
meinde Feldberger Seenlandschaft in einem ländlichen GestaltungsRaum, hat also keine 
zentralörtliche Funktion. Die Gemeinde liegt im Vorbehaltsgebiet Tourismus und im Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaft.  
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen.“ 
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4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Seit dem 16.06.2011 ist das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte rechtskräftig. Hier wurde die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft als Grund-
zentrum ausgewiesen. 
Programmsatz 4.1(2) RREP MS zielt auf den Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung ab. 
Dieser besagt, dass der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneue-
rung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen einzuräumen ist. 
 
 

 
4.3 Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft wird der Geltungsbereich 
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Wohn- und Pflegezentrum Lu-
zinweg“ als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Rehabitation und der Osten 
als Fläche für Landwirtschaft dargestellt, was nicht im vollen Umfang dem wirksamen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 entspricht.  
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 
 
 

 
 
 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Angestrebt wird eine Nutzungsänderung der „Fachklinik für Suchtkranke“ in „Ambulant be-
treute Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen“. Entsprechend der angestrebten Nut-
zungen ist ein allgemeines Wohngebiet festzusetzen. 
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5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht nicht dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, wenn die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt wird. Die Entwicklung eines allgemei-
nen Wohngebietes, welches an andere Wohnbauflächen angrenzt, wird hier als städtebau-
lich geordnete Entwicklung angesehen. 
Der Flächennutzungsplan wird auf dem Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 

 
6. Vorhaben- und Erschließungsplan 
6.1 Vorhabenträger 
 
Der Vorhabenträger ist die NIMPRO GmbH, Ihlenfelder Straße 8a, 17034 Neubrandenburg, 
die Eigentümer der ehemaligen Suchtklinik ist. 
 
 
 

6.2 Zielsetzung 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt die vorhandenen Gebäude zu erhalten und umzunutzen in 
Seniorenwohngemeinschaften. 
 
 
 

6.3 Vorhabenbeschreibung 
6.3.1 Ausgangssituation 
 
Die zu überplanende Fläche (ehemalige Suchtklinik) befindet sich am südöstlichen Ortsrand 
von Feldberg. Die Nutzung der Küche Feldberg der AWO wird aufgegeben, weil die beab-
sichtigte Erweiterung auf 500 Essen täglich am Standort nicht möglich ist. 
 
 
6.3.2 Bauvorhaben 
 
Die vorhandenen Gebäude bleiben erhalten. Die ehemaligen Patientenhäuser im Osten wer-
den zu Wohngebäuden umgenutzt. Das Hauptgebäude, in dem sich heute Büros der Pflege-
Sonne GmbH und die Küche Feldberg befinden, wird so umgebaut, dass auch hier im Ober-
geschoss künftig Wohngruppen pflegebedürftiger Menschen untergebracht werden. Im Erd-
geschoss bleiben die Büroräume des Pflegedienstes erhalten. Das ehemalige Therapiehaus 
soll für gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung stehen. Im Obergeschoss sind hier 
ebenfalls Büroräume in Planung. 
Neubauten sind derzeit noch nicht geplant. 
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6.3.3 Erschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung ist über den Luzinweg vorhanden. Es gibt zwei Grundstücks-
zufahrten, die die Stellplätze des Objektes erschließen. Diese werden erweitert, so dass 45 
Stellplätze zur Verfügung stehen. 
Das Objekt ist an die Ver- und Entsorgung angeschlossen. 
 
 
6.3.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft 
 
Die im Norden geplante Hecke ist zu schließen. Hier gelten die Festsetzungen des Ur-
sprungsplans (Anlage 4) fort. 
 
 
 

6.4 Durchführungsvertrag 
 
Der Vorhabenträger muss sich nach § 12 BauGB zur Durchführung der Vorhaben- und Er-
schließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- 
und Erschließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 
Die Pflanzung der Hecke gemäß Anlage 4 des Ursprungsplans in der Anpflanzfläche wird 
Bestandteil des Durchführungsvertrages. Bestandteil wird auch das Verbot von Schottergär-
ten. 
Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft 
abzuschließen. 
 
 
 

 
7. Planinhalt 
7.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
7.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet festsetzt. Die vom Vorhabenträger beabsichtigte Nut-
zung Wohngruppen für pflegebedürftige Menschen mit ambulanter Betreuung ist hier allge-
mein zulässig.  Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
zahl, Geschossflächenzahl und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung ist die Grundflächenzahl 0,4 und die Geschossflächen-
zahl 0,6 festgesetzt. Die Grundflächenzahl 0,4 entspricht dem Orientierungswert gemäß § 17 
BauNVO für allgemeine Wohngebiete.  
Das festgesetzte Maß wird mit den vorhandenen Gebäuden noch nicht ausgeschöpft, so 
dass spätere Erweiterungen möglich sind. 
Es sind maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt, dies entspricht dem Bestand im Plangeltungs-
bereich. 
 
 
7.1.2  Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
Sie ist gegenüber dem wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 unverändert. 
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7.2  Verkehrsflächen 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 1. Änderung erfolgt über den 
Luzinweg und die Straße Am Schmalen Luzin, die den Plangeltungsbereich im Norden, Wes-
ten und Süden tangieren. Es gibt zwei Grundstückszufahrten im Westen zum Luzinweg.  
 
 
 

7.3 Klimaschutz 
 
Es gibt keine Wärmeplanung für die Gemeinde Feldberger Seenplatte, folglich können keine 
entsprechenden Festsetzungen getroffen werden. Das Verfahren der Umnutzung statt Neu-
bau ist zusätzlich ein flächenschonendes Verfahren und dient somit auch dem Klimaschutz. 
 
 
 

7.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

 
Der Ursprungsplan sah im Norden die Anpflanzung einer Hecke vor. Die dort vorhandenen 
Gehölze und der Teich wurden in der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 2 zur Erhaltung festgesetzt. In einem Teilbereich im Westen fehlt die Hecke. Hier gilt das 
Anpflanzgebot mit der Festsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan fort. 
 
 
 

7.5 Nachrichtliche Übernahmen 
7.5.1 Naturpark 
 
Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark NP2 Feldberger Seenlandschaft. 
 
 
 

7.6 Hinweise 
7.6.1 Bodendenkmale 
 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllun-
gen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte Flucht-
gänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-
stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller 
Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese 
gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V   unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zu-stand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutz-behörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu überge-
ben. 
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Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, ……………… 
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Vorhaben- und Erschließungsplan

1. Änderung vorhabenbezogener 
Bebauungaplan Nr. 2
"Wohn- und Pflegezentrum Luzinweg"
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Unterschrift:

Unterschrift:

Legende

Haus 1
4 Wohngruppen mit insgesamt
30 Zimmern und Büroflächen für 
den Pflegedienst im Erdgeschoss

Haus 2
Gemeinschaftsraum mit Küche
und Büroflächen für den Pflege-
dienst im Obergeschoss

Haus 3
1 Wohngruppe mit 7 Zimmern

Haus 4
1 Wohngruppe mit 7 Zimmern

Haus 5
1 Wohngruppe mit 7 Zimmern

B
a
lk

o
n

3,50

6
,0

0

B
a
lk

o
n

3,50

6
,0

0

Haus 1

Haus 2

Haus 3

Haus 4

Haus 5

Stellpl. 18-26

Stellpl. 27-33

Stellpl. 34-40

Stellpl. 41-45

Stellpl. 09-17

Stellpl. 01-08

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anplanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen:     Bäume 

                        Sträucher

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern

Anpflanzen:     Bäume 

                        Sträucher

                        sonstige Bepflanzungen




































